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RS OGH 1976/6/15 4Ob343/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1976

Norm

EO §389 I

EO §389 IIIA

EO §389 VI

UrhG §81

UrhG §82

UWG §24

Rechtssatz

Wird die EV zur Sicherung eines auf Unterlassung und Beseitigung gerichteten Klagebegehren beantragt, so steht einer

Bewilligung hinsichtlich beider Ansprüche nicht entgegen, daß im Wortlaut des auf die Erlassung der EV gerichteten

Antrages nur ein Anspruch (Unterlassungsanspruch) aufgenommen wurde.
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